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1 Anlass und Aufgabenstellung 
In der Gemeinde Neulehe unweit der Stadt Papenburg ist am Erdenwerk Wilshusen am Pa-
penburger Grenzweg die Erweiterung des bestehenden Firmengeländes auf einen benach-
barten Ackerschlag geplant. Da sich durch die Maßnahme die Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen verändert und diese Veränderung die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts erheblich beeinträchtigen kann, besteht die Notwendigkeit einer speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) entsprechend den §§ 44 und 45 BNatSchG, die die 
Artengruppen Vögel (Brutvögel) und Fledermäuse umfassen soll. Mit einer artenschutzrecht-
lichen Prüfung soll festgestellt werden, ob Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG vor-
liegen. 
Die nachfolgende Arbeit stellt die Ergebnisse der 2019 durchgeführten Kartierungen und die 
Untersuchung zur artenschutzrechtlichen Prüfung dar. 
 

2 Lage des Planvorhabens und Beschreibung des Untersuchungsgebiets 
Das Plangebiet liegt südlich der Stadt Papenburg in der Gemeinde Neulehe (Abbildung 1). 
Naturräumlich liegt es in der „Ostfriesisch-Oldenburgischen Geest“ und gehört nach der Zu-
ordnung der Rote-Liste-Regionen und Zuordnung zu den biogeographischen Regionen nach 
FFH-Richtlinie zum Tiefland West (atlantische biogeographische Region). Das Untersu-
chungsgebiet umfasst das Plangebiet und einen 100 m-Puffer-Radius, um Wechselwirkun-
gen zu Habitaten benachbarter Bereiche zu erfassen. Die Ausdehnung des Untersuchungs-
gebietes (UG) ist der Abbildung 3 zu entnehmen. Dieser Erfassungsraum für die Schutzgüter 
Brutvögel und Fledermäuse umspannt zusammen etwa 34 ha. Das UG umfasst neben den 
Ackerschlägen, zwei Strauch-Baumhecken und einem Feldgehölz auch das bestehende Er-
denwerk sowie die angrenzenden Bereiche, in denen alte Hofstellen mit Gärten und kleine 
Waldflächen zu finden sind. Lebensraumtypen des UG sind überwiegend Offenland als 
Acker und in geringerem Umfang Gehölz in Form von unterschiedlich alten Laub- und Na-
delbäumen einzeln, als Heckenstruktur oder als Waldstück mit Unterholz im Südwesten des 
UG. Einzelne Bäume (Eichen) des UG erreichen starkes Stammholz (>100 Jahre, s. Abbil-
dung 9). Das umgebende Landschaftsbild ist durch offene Flächen geprägt auf denen sich 
Fehnsiedlungen mit Gärten, Weidegrünland und Baumreihen abwechseln.  
Etwa 650 m östlich des Plangebietes grenzt das 8 ha große Naturschutzgebiet "Aschendor-
fer Obermoor / Wildes Moor" (NSG WE 00261). Das über 1.000 ha große Naturschutzgebiet 
wird in seinen Kernbereichen geprägt durch Restmoorbestände und Wiedervernässungsbe-
reiche, in denen hochmoortypische Tier- und Pflanzenarten einen Rückzugsraum gefunden 
haben (NLWKN). Es ist zum überwiegenden Teil deckungsgleich mit dem FFH-Gebiet 
"Krummes Meer, Aschendorfer Obermoor" 2910-301 (EU-Kennzahl), ein nach Gebietsstan-
darddatenbogen geschädigtes, teilw. noch in Abtorfung befindliches Hochmoor. In alten bäu-
erlichen Torfstichen finden sich z.T. Regenerationsstadien mit Schnabelried-Gesellschaften, 
sekundären Birken-Moorwäldern u.a. (NLWKN). 
5 Kilometer westlich des UG beginnt das NSG WE 00268, die "Emsauen zwischen Herbrum 
und Vellage", Bestandteil des EU-Vogelschutzgebietes V16 "Emstal von Lathen bis Papen-
burg" mit der Kennziffer DE2909-40 sowie des FFH-Gebietes 013 "Ems" und damit Teil des 
gemeinschaftsweiten ökologischen Netzwerkes "Natura 2000". Das 4.574,00 ha große 
Schutzgebiet ist charakterisiert durch das Flusstal mit naturnahen und ausgebauten Ab-
schnitten sowie Altwässern und Auenbereichen und angrenzenden landwirtschaftlichen 
Nutzflächen. Es stellt einen international bedeutenden Rast- und Überwinterungsplatz für 
Zwergschwan und Blässgans dar und ist ein wichtiges Brutgebiet für wiesenbrütende Limiko-
lenarten sowie für Röhricht bewohnende Rallen- und Singvogelarten. (NLWKN). Von einem 
erkennbaren Einfluss dieser Gebiete auf den untersuchten Bereich ist aufgrund der hohen 
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Ansprüche der wertgebenden Vogelarten an ihre bevorzugten Lebensraumtypen nicht aus-
zugehen. 
 

 
Abbildung 1: Lage des Plangebiets im landschaftlichen Umfeld der Stadt Papenburg. Quelle: verändert nach 

Open Topomap (www.opentopomap.org). 

 
Abbildung 2: Darstellung des vom geplanten Bauvorhaben berührten Bereichs (rote Umrandung). Quelle: Plan-

zeichnung und Luftbild zur Verfügung gestellt vom Auftraggeber 
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3 Methodik 
Die Brutvögel wurden nach Absprache mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde in 
6 Begehungen in den frühen Morgenstunden während des Frühjahrs und Sommers 2019 
nach den Vorgaben von Südbeck et al. (2005): „Methodenstandards zur Erfassung der 
Brutvögel Deutschlands“ erfasst. Die Lage der Brutreviere ist als Reviermittelpunkt (mög-
lichst zentraler Punkt im ermittelten Revier) auf der zu erstellenden Verbreitungskarte ge-
kennzeichnet. Die Einteilung in die Kategorien Brutnachweis und Brutverdacht richtet sich 
nach Südbeck et al. (2005). Nur Nachweise dieser Kategorien werden als Brutreviere gewer-
tet. Sogenannte Brutzeitfeststellungen, also einmalige Nachweise singender Männchen oder 
einmalige Sichtungen von Arten im UG, reichen in der Regel für eine Einordnung als Brutvo-
gel bzw. die Eintragung eines Brutreviers nicht aus (Südbeck et al. 2005), sie gelten als nicht 
bewertbare Brutzeitfeststellungen oder je nach Art des bevorzugten Bruthabitats als Nah-
rungsgäste. Alle einheimischen Brutvögel sind artenschutzrechtlich relevant, so dass das 
angetroffene Artenspektrum vollständig erfasst wurde. Dabei wurden die Arten des Anhang I 
der Vogelschutzrichtlinie (VRL), die gefährdeten Arten der Roten Listen (inkl. Vorwarnliste) 
von Niedersachsen und Bremen sowie der Roten Liste Deutschland für das gesamte UG 
quantitativ dargestellt. Wegen des kleinräumigen und artenarmen Gebiets wurden auch alle 
weiteren Arten innerhalb des Plangebiets quantitativ erfasst und dargestellt. Die Vogelarten 
werden in den Revierkarten nach den ‚Monitoring häufiger Brutvögel in Deutschland‘, den 
‚MhB-Artkürzeln‘ vom Dachverband Deutscher Avifaunisten abgekürzt (siehe Tabelle 2). Der 
Untersuchungsbereich wurde zudem auch tagsüber auf potenzielle Quartierstätten für 
baumbewohnende Fledermausarten hin abgesucht. 
 
Die Fledermäuse wurden in den ebenfalls vorgegebenen 6 Begehungen von Mai bis 
September 2019 erfasst (siehe Tabelle 1), wobei der Zeitraum in die meist von deutlich mehr 
Flugaktivität geprägte erste Nachthälfte gelegt wurde. Während dieser Nachtbegehungen 
wurde zudem die Zeit zum Erfassen von potenziell an den Hofstellen oder am Rand des UGs 
brütenden Eulen genutzt. Die Fledermauserfassung erfolgte mittels eines 
Ultraschalldetektors (Fa. Petterson D240x, Schweden) und eines automatischen Ultraschall-
Aufzeichnungsgeräts (Batlogger M, Fa. Elekon, Schweiz), was eine Speicherung und 
visuelle Nachbestimmung der aufgenommenen Laute über das Programm BatExplorer (FW 
2.1) ermöglicht. Für die Bewertung eines Fledermauslebensraums gibt es keine 
vorgegebenen Kriterien. Veröffentlichte Arbeiten beziehen sich meist auf die Beurteilung von 
Konfliktpotenzial mit Windenergieanlagen oder Hochbauten und dem dadurch gegebenen 
erhöhten Kollisionsrisiko für Fledermäuse. Die Beurteilung des Konfliktpotenzials des 
Planvorhabens wird daher in diesem Fall verbalargumentativ mit Bezug auf die 
Habitatstruktur, Quartierpotenzial oder -befunde und das erfasste Artenspektrum 
vorgenommen. 
 
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Termine der durchgeführten Kartierungen und die zu 
der Zeit vorherrschenden Witterungsbedingungen.  
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Tabelle 1: Erfassungstermine und Witterungsbedingungen 

Kartierdurchgang Datum Temperatur (°C) Bewölkung (in Achteln) Windrichtung Windstärke (Bft) 
BV 1 28.03.2019 10°C 8 /8 O 3 
BV 2 03.04.2019 8°C 8/8 SW 2 
BV 3 22.04.2019 09°C 0/8 O 1 
BV 4 17.05.2019 12°C 8/8 NO 2 
BV 5 06.06.2019 16°C 8/8 NO 1 
BV 6 20.06.2019 16°C 8/8 - 0 
FLM 1 15.05.2019 12°C 8/8 NO 2 
FLM 2 19.07.2019 19°C 0/8 - <1 
FLM 3 10.08.2019 19°C 0/8 SW 2 
FLM 4 28.08.2019 21°C 4/8 - <1 
FLM 5 08.09.2019 12°C 2/8 N 1 
FLM 6 25.09.2019 11°C 7/8 S 2 
 

4  Ergebnisse und Bewertung 

4.1 Brutvogelerfassung 
37 Vogelarten wurden 2019 als Brut- oder Gastvögel im Untersuchungsgebiet festgestellt. 
10 Arten, die als Brutvogel (mindestens „Brutverdacht“) bestätigt wurden, stehen als mindes-
tens Vorwarnlisteart (Kategorie V) auf der Roten Liste Niedersachsens/Tiefland West bzw. 
Deutschlands oder sind nach Bundesartenschutzverordnung in der Kategorie "streng ge-
schützt". Die Ergebnisse der Brutvogelkartierung im Untersuchungsgebiet sind in Abbildung 
3 dargestellt.  
 
Erläuterung des Begriffs „Ökologische Gilde“: Brutlebensraum-Schwerpunkt einer Art des 
 WL  Laubwald/Mischwald 
 WN Nadelwald 
 HO  Halboffenland  
 O  Offenland 
 ST  strauch-/gebüschgeprägte Lebensräume 
 SI  Siedlungen, stark anthropogen geprägte Lebensräume 
 GF  Fließgewässer einschließlich der Ufergehölze 
 GS  Stillgewässer einschließlich der Ufergehölze/-vegetation und Uferstreifen 
 
Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen Lebensraumtypen sind überwiegend Offen-
/Halboffenland (Acker) und Siedlung, neben dem geringeren Anteil Laub- und Nadelwald 
(Gehölzreihen, Gartenbäume, Wald) mit randständiger Strauchvegetation und Unterholz. 
 
Tabelle 2: Brutvogelartenliste 

Vogelarten mit RL-Status (inkl. Vorwarnliste) und/oder streng geschützte Arten nach BArtSchV. 
Familie, 
Deutscher Artname, MhB-Kürzel 

Wissenschaftlicher  
Artname 

Status/Anzahl BP 
Im UG 

RL 
Nds/TLW/D 

BArt 
SchV Ökol. Gilde 

Greifvögel      
Mäusebussard, Mb Buteo buteo BZF */*/* §§ HO 
Limikolen      
Kiebitz, Ki Vanellus vanellus BV/1 3/3/2 §§ O 
Schreitvögel      
Kranich, Kch Grus grus BZF */*/3 §§ GS 
Sing- und Rabenvögel      
Rauchschwalbe, Rs Hirundo rustica BV/3 3/3/V § SI 
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Gelbspötter, Gp Hippolais icterina BV/1 V/V/* § WL, ST 
Gartengrasmücke, Gg Sylvia borin BV/2 V/V/* § WL, ST 
Star, S Sturnus vulgaris BN/1 3/3/* § SI, WL 
Grauschnäpper, Gs Muscicapa striata BV/2 3/3/* § WL, HO 
Gartenrotschwanz, Gr Phoenicurus phoenicurus BV/1 V/V/*   
Haussperling, H Passer domesticus BV/3 V/V/V § SI 
Stieglitz, Sti Carduelis carduelis BV/1 V/V/* § WL, HO 
Bluthänfling, Hä Carduelis cannabina BV/1 3/3/V HO, SI HO, SI 
 
Vogelarten ohne Gefährdungsstatus mit besonderem Schutz 
Familie, 
Deutscher Artname, MhB-Kürzel 

Wissenschaftlicher  
Artname 

Status/Anzahl BP 
Im Plangebiet 

RL 
Nds/TLW/D 

BArt 
SchV Ökol. Gilde 

Enten/Wasservögel      
Stockente, Sto Anas platyrhynchos BZF */*/* § GF, GS 
Tauben      
Hohltaube, Hot Columba oenas BV/2 */*/* § WL, SI 
Ringeltaube, Rt Columba palumbus BV/2 */*/* § WL, SI 
Türkentaubem Tt Streptopelia decaocto BV/1 */*/* § SI 
Spechte      
Buntspecht, Bs Dendrocopos major BV/1 */*/* §§ WL, WN 
Sing- und Rabenvögel      
Elster, E Pica pica BZF */*/* § HO, SI, WL 
Rabenkrähe, Rk Corvus corone BZF */*/* § HO, O;SI 
Blaumeise, Bm Parus caeruleus BN/1 */*/* § SI, WL 
Kohlmeise, K Parus major BN/1, BV/1 */*/* § SI, WL 
Zilpzalp, Zi Phylloscopus collybita BV/1 */*/* § WL, SI 
Sumpfrohrsänger, Su Acrocephalus palustris BV/1 */*/* § GF, HO 
Mönchsgrasmücke, Mg Sylvia atricapilla BV/3 */*/* § WL, SI, HO 
Klappergrasmücke, Kg Sylvia curruca BV/1 */*/* § WL, SI 
Dorngrasmücke, Dg Sylvia communis BV/4 */*/* § WL, SI 
Sommergoldhähnchen, Sg Regulus ignicapilla BV/1 */*/* § WN 
Gartenbaumläufer, Gb Certhia brachydactyla BV/1 */*/* § WL, SI 
Zaunkönig, Z Troglodytes troglodytes BV/1 */*/* § SI, WL, WN 
Amsel, A Turdus merula BN/1, BV/1 */*/* § WL, SI, ST 
Singdrossel, Sd Turdus philomelos BV/1 */*/* § WL, SI 
Rotkehlchen, R Erithacus rubecula BV/1 */*/* § WL, WN, SI 
Hausrotschwanz, Hr Phoenicurus ochruros BV/1 */*/* § SI 
Heckenbraunelle, He Prunella modularis BV/3 */*/* § SI, WL, ST 
Bachstelze, Ba Mocatilla alba BN/1 */*/* § SI, HO 
Buchfink, B Fringilla coelebs BV/3 */*/* § WL, HO, SI 
Grünfink, Gf Carduelis chloris BV */*/* § WL, HO 
 
Erläuterungen: Schutzstatus und Gefährdung der europäischen Vogelarten, die innerhalb des UG 2019 als Brutvögel 

oder Nahrungsgäste /Brutzeitfeststellung im Plangebiet und dem 100m-Radius erfasst wurden. Die Ar-
ten sind auf der Revierkarte im Anhang nach den ‚Monitoring häufiger Brutvögel in Deutschland‘, den 
‚MhB-Artkürzeln‘ vom Dachverband Deutscher Avifaunisten abgekürzt. 

 RL - Nds: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Nipkov 
2015), D: Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (Grüneberg et al. 2015), 
TLW = Rote Liste Niedersachsen Tiefland West, Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 
V = Vorwarnliste, * = ungefährdet. BNatSchG: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BNatSchG, §§ = streng geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG. Status BN = Brutnach-
weis, BV = Brutvogel, BZF = Brutzeitfeststellung, GV = Gastvogel 

4.1.1  Lebensraumbewertung 
Die Bewertung des Gebiets als Brutvogellebensraum wird nach dem Verfahren von Behm & 
Krüger (2013) vorgenommen. Das Untersuchungsgebiet ist zu klein (0,35 km²), um es in 
Teilgebiete zu untergliedern, obwohl die Habitatstruktur zwischen siedlungsähnlichen Berei-
chen, Gehölzen und reiner Ackerfläche stark variiert. Die Flächengröße des zu bewertenden 
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Brutvogellebensraums muss nach Behm und Krüger zwischen 80 und 200 ha liegen, um 
vergleichbare Ergebnisse zu liefern, wodurch sich der untersuchte Raum nicht nach dieser 
Methode bewerten lässt. Das Ergebnis ist also in Anlehnung an diese Bewertungsmethode 
als Orientierungshilfe zu verstehen. 
Bewertet wird das Vorkommen von Arten in den Gefährdungskategorien „vom Aussterben 
bedroht“ (RL 1), „stark gefährdet“ (RL 2) oder „gefährdet“ (RL 3). Auf Grundlage der Brutre-
vierzahl wird anhand der Tabelle 3 für jede Art eine Punktzahl unter Berücksichtigung der 
z.T. unterschiedlichen Gefährdungskategorien für die Roten Listen von Deutschland, Nieder-
sachsen und der betreffenden Region ermittelt. Für jede Rote Liste (Deutschland, Nieder-
sachsen, Region Tiefland West in Nds.) werden für alle Vogelarten die ermittelten Punktzah-
len addiert. Anschließend wird die Gesamtpunktzahl durch die Größe des zu bewertenden 
Gebietes in km² (Flächenfaktor, sofern < 1km2 ist als Flächenfaktor der Wert 1 zu verwen-
den) geteilt. Dieser Punktwert dient zur Einstufung des Gebietes. Für die Ermittlung einer 
nationalen Bedeutung wird die Rote Liste Deutschlands verwendet, und entsprechend ist für 
eine landesweite Bedeutung die Rote Liste Niedersachsens maßgeblich. Bei Gebieten ge-
ringerer Bedeutung wird die regionale Rote Liste Niedersachsens (hier Tiefland West) her-
angezogen. Ein Gebiet gilt ab 4 Punkten als lokal, ab 9 Punkten als regional, ab 16 Punkten 
als landesweit und ab 25 Punkten als national bedeutendes Brutvogelgebiet.  
 
Nach der Ermittlung der Punktezahlen in Tabelle 3, wird in Tabelle 4 die Bewertung des Un-
tersuchungsgebietes durchgeführt. Die Endwerte führen zur Einstufung der Bedeutung als 
Vogelbrutgebiet. Es gelten folgende Mindestwerte: 
 Rote-Liste-Regionen: 4-8 Punkte lokale Bedeutung, ab 9 Punkte regionale Bedeutung. 
 Niedersachsen: ab 16 Punkte landesweite Bedeutung 
 Deutschland: ab 25 Punkte nationale Bedeutung. 
 
Die Flächengröße des zu bewertenden Brutvogellebensraums muss nach Behm und Krüger 
zwischen 80 und 200 ha liegen, wodurch sich der untersuchte Raum nicht nach dieser Me-
thode bewerten lässt. Das Bewertungsergebnis kann aber als Hinweis betrachtet werden, 
dass es sich beim UG um eine Fläche mit lokaler Bedeutung für seltene Vogelarten handelt. 
 

Tabelle 3: Ermittlung der Punktzahlen nach Behm & Krüger (2013) 

 Punkte1 
Anzahl Brutreviere vom Aussterben bedroht 

(RL 1) 
stark gefährdet 

(RL 2) 
gefährdet 

(RL 3) 
1 10,0 2,0 1,0 
2 13,0 3,5 1,8 
3 16,0 4,8 2,5 
4 19,0 6,0 3,1 
5 21,5 7,0 3,6 
6 24,0 8,0 4,0 
7 26,0 8,8 4,3 
8 28,0 9,6 4,6 
9 30,0 10,3 4,8 
10 32,0 1,0 5,0 

jedes weitere Paar 1,5 0,5 0,1 
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Tabelle 4: Bewertung der ermittelten Punktzahlen über den Flächenfaktor und die Einordnung in die 
Bedeutungskategorien nach Mindestwerten von Behm und Krüger (2013) 

Artname Anzahl Brutreviere RL 
D 

RL 
Nds. RL Nds. TLW Punkte1 D Punkte1 N Punkte1 TLW

Kiebitz 1 2 3 3 2 1 1 

Rauchschwalbe 3 V 3 3 - 2,5 2,5 

Star 1 * 3 3 - 1 1 

Grauschnäpper 1 * 3 3 - 1 1 

Bluthänfling 1 V 3 3 * 1 1 

Grauschnäpper 1 * 3 3 - 1 1 

Punktwert1 

 

3 8,5 8,5 

Flächenfaktor 1 1 1 

Bedeutung - - lokal 
Erläuterungen: RLN: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Nipkov 

2015), RL D: Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (Grüneberg et al. 2015), RL-
Nds TLW: Rote Liste Niedersachsen Tiefland West 

 Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, * nicht in einer Gefährdungskategorie oder 
Vorwarnliste aufgeführt, 1 = Punkte nach Behm & Krüger (2013) 

 

4.2 Fledermäuse 
Im Erfassungszeitraum in 2019 konnten 4 Fledermausarten jagend im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesen werden. Dabei konzentrierten sich die Kontakte entlang der Gehölze und der 
Straßen. In der Übersichtskarte der registrierten Kontakte (s. Abbildung 4) ist dieses Verbrei-
tungsmuster der dort jagenden Tiere gut zu erkennen. Die Erfassung eines Kontakts ist nicht 
gleichzusetzen mit dem Nachweis eines Individuums. Häufig auf denselben Wegen patrouil-
lierende schnelle Arten wie z.B. die Breitflügelfledermaus oder auch die Zwergfledermaus 
können durch diesen Umstand hohe Kontaktzahlen in einer Erfassungsnacht erreichen, wo-
bei es sich aber durchaus nur um geringe Individuenzahlen handeln kann. Die Arten sind im 
ländlichen Kulturraum weit verbreitet und zum überwiegenden Teil flächendeckend anzutref-
fen. Während der Ausflugkontrollen und Tagbegehungen wurden keine Hinweise auf Quar-
tierstandorte baumbewohnender Fledermäuse innerhalb des UG festgestellt. 
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Tabelle 5: Artenspektrum der im UG erfassten Fledermausarten und deren Schutzstatus 

Art, Schutzstatus und Artkürzel Zugaspekt Quartiere in Jagdhabitat 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: 3, Nds.: 2 
Nnoc 

Ziehende Art 

Höhlen in alten, großen 
Bäumen (Spechthöhlen), 
Winterquartiere oft in 
großer Entfernung in 
großen Baumhöhlen, 
Spalten an Gebäuden und 
Brücken oder an der Decke 
von Höhlen 

jagt hoch und wenig 
strukturgebunden 

Breiflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: V, Nds.: 2 
Eser 

Ortstreue Art 

Sommer wie Winter in 
Spalten, in/an 
Gebäudedächern, 
Scheunen 

jagt großräumig 
strukturgebunden, 
Wallhecken, 
Waldränder, Siedlungen 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: G (gefährdete 
wandernde Art), NDS: 2 
Pnat 

Ortstreue Art 

Sommerquartiere in 
Spalten in Bäumen, 
Spechthöhlen, 
Fledermauskästen, 
Winterquartiere in 
Baumhöhlen, Holzstapeln 
und Gebäuden 

Halboffenland, 
Siedlungen, 
strukturgebunden, 
vegetationsnah 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
FFH Anhang IV, RL D: -, Nds.: 3 
Ppip 

Ziehende Art 
Sommer wie Winter in 
Spalten, in/an Gebäuden, 
Scheunen 

strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

 Erläuterungen: D: BfN, 2009, Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Nds: Heckenroth et al., 
1991, Rote Liste Niedersachsen.  

 Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet 

4.2.1 Lebensraumbewertung 
Das Untersuchungsgebiet bietet jagenden Fledermäusen reichhaltige Jagdgelegenheit über 
Grünflächen und in Gärten an linearen Gehölzstrukturen und Waldrand. Grünland als Weide, 
kleine Gräben und stehende Gewässer sowie Gehölze und Hecken bieten ein großes Insek-
tenaufkommen. Als Jagdgebiet weist das Untersuchungsgebiet eine hohe Eignung auf. Die 
Quartiersituation muss auf die zwei Gruppen getrennt betrachtet werden: Fledermäuse, die 
überwiegend in Bäumen ihre Quartiere suchen, nutzen Spechthöhlen, Rindenspalten, ausge-
faulte Astabbrüche und Stammrisse, innerhalb derer wettergeschützte Bereiche mit passen-
dem Mikroklima vorliegen, um über den Tag oder bei entsprechender Größe des Baums und 
damit Eignung auch über den Winter dort zu ruhen, sich zu paaren oder in sog. Wochenstu-
benquartieren ihre Jungen aufzuziehen. Bäume müssen für diese Eignung ein Alter erreicht 
haben, was durch den damit verbundenen Stammdurchmesser eine ausreichende Höhlentie-
fe ermöglicht. Der Baumbestand im UG erreicht mit durchweg Altbäumen in den vorhande-
nen Hecken diese Qualität. Fledermäuse, die in Häusern, Schuppen oder jeglicher anderer 
Art von Bauwerk Quartiere suchen, finden im UG ggf. die Möglichkeit hinter Holzfassaden, 
Vertäfelungen, Holzschuppen und Dachgiebeln Quartier zu beziehen. Es wurde zwar kein 
Quartier während der Ausflugskontrollen gefunden, aber Quartiere können über das "Fle-
dermausjahr" dynamisch wechseln. Im überplanten Bereich gibt es an den Hofstellen und 
den Wohnhäusern potenzielle Quartiergelegenheit für gebäudebewohnende Fledermäuse. 

5 Beschreibung der Wirkfaktoren  
 Waldumwandlung/Fällarbeiten 

Die Vorbereitung der überplanten Flächen erfordert baubedingt die Rodung der beste-
henden Gehölze auf Teilen der Planfläche. 

 Bodenentnahmen, Abgrabungen, Aufschüttungen 
Die Schaffung neuer Fabrikationsgebäude und Stellflächen erfordert baubedingt umfas-
sende Bodenarbeiten für Bodenverdichtung, Wegebau, Drainage und Ausschachtungen. 
Bodenveränderungen können großen Einfluss auf die Habitatqualität für Insekten haben, 
die die Nahrungsgrundlage der meisten Vögel und Fledermäuse bilden. 
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 Erschütterungen 
Erschütterungen durch Maschinen und Fahrzeuge während der Bauzeit wie anlagebe-
dingt haben durch Scheuchwirkung einen Effekt auf die Biotopqualität. 

 Licht 
Mit Störungen durch Licht (Beleuchtung von Fahrzeugen, Baumaschinen, Straßen- und 
Stellplatzbeleuchtung) ist bau- wie anlagebedingt zu rechnen. 

 Schallemissionen 
Es kommt bau- wie anlagebedingt zu Lärmbelastungen durch Fahrzeuge und Arbeitsma-
schinen/Autos, die sich negativ auf störungsempfindliche Tierarten im nahen Umfeld 
auswirken können. 

 Visuelle Reize 
Die Anwesenheit von Menschen in der Nähe von möglichen Nahrungs- oder Vermeh-
rungsstätten störungsempfindlicher Arten bedeutet meist ein Unterlaufen der Fluchtdis-
tanzen dieser Arten und eine dauerhafte Scheuchwirkung. Diese Auswirkungen bestehen 
während der Bauzeit wie auch anlagebedingt. 

 

6 Rechtliche Grundlagen 
Artenschutzrechtliche Verbote 
Die planungsrelevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 Abs. 1 
BNatSchG formuliert. Danach ist es verboten: 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören; 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeiten er-
heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert; 
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschränkungen 
der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig 
sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende Maßgaben: Sind in 
Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
führt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit 
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot 
des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird. Falls erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen fest-
gesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere beson-
ders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder 
Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor. 
Anwendungsbereich 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum Artenschutz unterscheiden zwischen 
besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten. Alle streng geschützten Arten 
sind zugleich als deren Teilmenge auch besonders geschützte Arten. Welche Arten zu den 
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besonders geschützten oder den streng geschützten gehören, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 
14 BNatSchG geregelt. 
 
Besonders geschützte Arten: 
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Ra-
tes vom 09.12.1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels (Abl. L 61 vom 03.03.1997, S. 1, L 100 vom 17.04.1997, S. 
72, L 298 vom 01.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.04.2006, S. 26), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 08.04.2008, S. 3) geändert worden ist, aufge-
führt sind, 
b) nicht unter Punkt a) fallende 
aa) Tier und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind,  
bb) europäische Vogelarten, 
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 aufgeführt 
sind; 
 
Streng geschützte Arten: 
besonders geschützte Arten, die 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  
aufgeführt sind; 
Den einheimischen europäischen Vogelarten kommt im Schutzregime des § 44 Abs. 1 
BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den Begriffsbestimmungen zählen sie zu den 
besonders geschützten Arten; hinsichtlich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng 
geschützten Arten gleichgestellt. Weiter sind einzelne europäische Vogelarten über die Bun-
desartenschutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng geschützte 
Arten definiert. 
 
Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht zuständigen 
Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zugelassen 
werden. Dies ist u.a. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
sozialer oder wirtschaftlicher Art möglich. 
Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht ge-
geben sind und sich der Erhaltungszustand einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 
16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält. 
 

7 Beurteilung der zu erwartenden Beeinträchtigungen der Arten des An-
hangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie aller anderen Vogelarten und 
Fledermausarten 

Im Interesse eines effektiven Artenschutzes ist es gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 verboten, wild le-
bende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören. Die Erheblichkeit ist erreicht, sobald sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert. Dies ist der Fall, wenn durch die Störung der 
Bestand oder die Verbreitung von Anhang IV-Arten bzw. europäischen Vogelarten nachteilig 
beeinflusst wird. Zu berücksichtigen sind daher auch Handlungen, die Vertreibungseffekte 
bewirken oder Fluchtreaktionen auslösen. Weitere für die Planung zu berücksichtigende, 
streng geschützte Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie neben Vögeln und Fledermäusen 
wurden im Rahmen dieser Untersuchung nicht betrachtet. 
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Unter Berücksichtigung verschiedener Gefährdungskriterien und der speziellen Habitatan-
sprüche werden im Rahmen der UsaP die Arten der oben aufgeführten Tiergruppen ermittelt, 
die hinsichtlich der Verbote des § 44 BNatSchG zu prüfen sind. Dabei werden besonders wie 
auch streng geschützte Arten nach ihren Brut-Lebensraumschwerpunkten zu ökologischen 
Gilden zusammengefasst. Im Fall des Vorkommens von streng geschützten oder Rote-Liste-
Arten sind diese in der Gildenbeschreibung zusätzlich hervorgehoben. Folgende Kriterien 
werden angewendet, um diese näher zu betrachtenden Tierarten auszuwählen: 
• aktuelles nachgewiesenes Vorkommen von streng geschützten oder Rote-Liste-Arten 

im Untersuchungsgebiet.  
• Wirkungsbetroffenheit von Brutvorkommen bzw. Reproduktion im nahen Umfeld des 

Eingriffsbereichs. 
Es werden jene Arten näher betrachtet, die im UG mit mindestens Brutverdacht-Status 
nachgewiesen wurden und/oder die von den Wirkfaktoren direkt betroffen sein können.  
 
• Gefährdung 
Folgende Arten sind detailliert zu betrachten: 
 Fledermäuse als ausnahmslos streng geschützte Arten, 
 Vogelarten, die in einer Gefährdungskategorie der Roten Liste von Niedersachsen bzw. 

der regionalisierten Liste des Tieflands West sind (RL 0, 1, 2, 3 nach Krüger et al. 8. Fas-
sung Stand 2015), 

 Vogelarten, deren Erhaltungszustand als ungünstig bis unzureichend oder ungünstig bis 
schlecht einzustufen ist, 

 Koloniebrüter, 
 Vogelarten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die Deutschland in hohem Maße 

verantwortlich ist, sobald eine Rechtsverordnung nach §54 BNatSchG vorliegt. 
Für alle anderen Vogelarten gilt, dass eine artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigung 
bei Einhaltung der empfohlenen Vermeidungsmaßnahmen wegen ihrer weiten Verbreitung, 
der fehlenden Gefährdung und des daher anzunehmenden günstigen Erhaltungszustandes 
nicht zu vermuten ist. 

7.1 Brutvogelarten 
Die Beurteilung erfolgt für zusammengefasste Gruppen von Arten gleicher Habitatansprüche 
(ökologische Gilden) mit unterschiedlichem Schutzstatus für die im UG vorkommenden 
Habitate (siehe Spalte ökologische Gilde in Tabelle 2). Die Betrachtung erfolgt innerhalb 
einer Gilde auch für die Rote-Liste- und streng geschützten Arten, da die 
Lebensraumansprüche und die durch das Vorhaben zu erwartende Auswirkungen 
artübergreifend nahezu identisch sind. 
 
Gehölzbewohnende Arten (WL, WN)  
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt an oder in Gehölzen 
sowie ihre Niststätten direkt in oder an Bäumen oder innerhalb der Strauchschicht oder am 
Boden von Wald oder an Waldrändern haben. In dieser Gilde werden auch die Rote-Liste 
(inkl. Vorwarnliste)-Arten Gelbspötter (Nds:V/TLW: V), Star (Nds:3/TLW: 3), Grauschnäpper 
(Nds:3/TLW: 3), Gartenrotschwanz (Nds:V/TLW: V), Baumpieper (Nds:V/TLW: V) und 
Stieglitz (Nds:V/TLW: V) mitbetrachtet. 
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: nachgewiesen (Artenspektrum s.Tabelle 2). 
Stellenweise dichte und alte Gehölze als Wald oder Baumreihe bieten ein gut geeignetes 
Nahrungshabitat sowie Schutz- und Nistgelegenheiten für die meisten der häufigen 
gehölzbewohnenden Vogelarten. Ein Bestand an alten und sehr alten Bäumen ist im UG mit 
den Strauch-Baumhecken und den wegesäumenden Eichenreihen gegeben (s. Abbildung 7 
und Abbildung 9). Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird aufgrund einer hohen 
Anzahl an Arten als gut eingeschätzt.  
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Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben werden laut Plan Gehölze auf den Flächen entfernt. Die vertretenen 
Rote Liste Arten mit Gefährdungsstatus 3 sind der Grauschnäpper und der Star. Sie nisten in 
Baumhöhlen oder Nistkästen in der Nähe hoher alter Laubbäume in sonst offener 
Umgebung. Die Brutreviere befanden sich im UG in geringer Distanz zur oder innerhalb der 
Vorhabenfläche. Sowohl Nistbäume als auch Jagdhabitate der Arten werden vom Vorhaben 
erheblich beeinträchtigt. Alle weiteren Arten, auch die Arten der Vorwarnliste sind zum 
größten Teil sogenannte "Allerweltsarten", die aufgrund ihrer wenig spezialisierten 
Ansprüche im ländlichen Landschaftsraum ubiquitär sind. Ihre artspezifisch geringe 
Empfindlichkeit gegenüber den Auswirkungen des Vorhabens lässt unausweichliche 
Habitatverluste keine signifikanten Auswirkungen auf die jeweiligen Erhaltungsziele der 
lokalen Population haben. Die ökologische Funktionalität der betroffenen 
Fortpflanzungsstätten bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Fällungs- und Rodungsarbeiten werden 
außerhalb der Hauptbrutzeit von mitteleuropäischen Vogelarten (März bis September) 
durchgeführt. Außerdem müssen, als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust potenzieller 
Brutplätze von Höhlenbrütern für die gefällten Bäume 10 Höhlenbrüternistkästen (5 Kästen 
Kohlmeise/Kleiber, Schlupflochdurchmesser 32 mm und 5 Kästen Blaumeise/Sumpfmeise, 
Schlupflochdurchmesser 26 mm) in der Umgebung (etwa 50 - 100 m Abstand zum Baufeld) 
angebracht werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Kästen den jeweiligen 
Bedürfnissen der Arten entsprechen. Um die Funktionalität der Kästen zu gewährleisten 
müssen diese außerdem jährlich gewartet werden und Effizienzkontrollen nach einem, zwei 
und fünf Jahren durchgeführt werden. 
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung, Lichtemissionen und optische 
Störreize zu erwarten. Erhebliche Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen 
können aber aufgrund der geringen Empfindlichkeit dieser Arten ausgeschlossen werden. 
Aufgrund des Angebots an bestehenden Gehölzen in der Umgebung des Plangebiets und 
den angrenzenden Bereichen ist eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen Population 
aber nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 
Strauch und Gebüsch bewohnende Arten (ST)  
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt an oder in 
Sträuchern und/oder verstrauchten Gräben sowie ihre Niststätten am Boden oder im Geäst 
von Hecken und Büschen im umfeld sonst offener Flächen haben. In dieser Gilde werden 
auch die Rote-Liste (inkl. Vorwarnliste)-Arten Gelbspötter (Nds:V/TLW: V), Gartengrasmücke 
(Nds:V/TLW: V) und Bluthänfling (Nds:3/TLW: 3) mitbetrachtet. 
 
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: nachgewiesen (Artenspektrum s.Tabelle 2) 
Die Gebüsche und Hecken im UG bieten diesen Arten gute Bedingungen für Niststätten und 
insektenreiche Staudenflur- und Strauchvegetation zur Nahrungssuche (s. Abbildung 7 und 
Abbildung 9). 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird wegen des abwechslungsreichen 
Angebots im Zusammenhang mit Baumreihen wachsender Strauchvegetation als gut 
eingeschätzt. 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben wird anteilig strauchige Vegetation innerhalb des überplanten Bereichs 
beseitigt. Hierdurch können potentielle Brutstätten verlorengehen und Individuen verletzt 
oder getötet werden. Die Arten sind im Landschaftsraum jedoch verbreitet, so dass sich die 
Verluste von potenziellen Brutstätten bei Einhaltung der Empfehlungen zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen nicht signifikant auf die jeweiligen Erhaltungsziele der lokalen 
Population auswirken. Die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten 
bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt.  
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Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Rodungsarbeiten werden außerhalb der 
Hauptbrutzeit von mitteleuropäischen Vogelarten (01. März bis 30. September) durchgeführt. 
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung und optische 
Störreize zu erwarten. Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen können aber 
aufgrund der geringen Empfindlichkeit dieser Arten gegenüber anthropogenen Störungen 
ausgeschlossen werden. Aufgrund der Gewöhnung an das bestehende Werksgelände und 
des großen Angebots an Sträuchern im Umfeld des Plangebiets ist eine erhebliche 
Beeinträchtigung der lokalen Population nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 
Siedlungsraum bewohnende Arten (SI)  
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt in oder an Gebäuden 
haben. In dieser Gilde werden auch die Rote-Liste (inkl. Vorwarnliste)-Arten Rauchschwalbe 
(Nds:3/TLW: 3), und Haussperling (Nds:V/TLW: V) mitbetrachtet. 
 
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: nachgewiesen  
Die Fabrikations- und Wohngebäude bieten diesen Arten gute Bedingungen. Insbesondere 
die offene und sehr große Fabrikationshalle vom Wilshusen Erdenwerk ist ein wertvolles 
Bruthabitat für gebäudebewohnende Vogelarten. 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Das Vorhaben wird auf die bestehende Bebauung keine Auswirkung haben, was sich daher 
nicht signifikant auf die jeweiligen Erhaltungsziele der lokalen Population auswirkt. Die 
ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten bleibt lokal und im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: keine 
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung und optische 
Störreize zu erwarten. Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen sind wegen der 
Gewöhnung an den fortlaufenden Betrieb des Erdenwerks unwahrscheinlich, können aber 
nicht ausgeschlossen werden. Unter Einhaltung der Vermeidungshinweise auch bezüglich 
der anderen Artengilden in Kapitel 8 ist eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen 
Population nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 
Offenland und Halboffenland bewohnende Arten (O, HO) 
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt in niedriger 
Vegetation am Boden von Grünland oder Agrarflächen (O) sowie ihre Niststätten am Boden 
in Mulden in oder zwischen Vegetation haben. In dieser Gilde werden auch die Rote-Liste-
Arten Kiebitz (Nds: 3/TLW: 3) und Feldlerche (Nds: 3/TLW: 3) mitbetrachtet. 
Halboffenlandarten (HO) nutzen niedrige Sträucher oder einzeln stehende Bäume in sonst 
offener, wenig unterbrochener Landschaft als Nistgelegenheit und Lebensraum. In dieser 
Gilde wird auch die Rote-Liste-Art Goldammer (Nds: V/TLW: V) mitbetrachtet. 
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: nachgewiesen (Artenliste s. Tabelle 2). 
Die Ackerflächen und Ackerrandstreifen des UGs bietet diesen Arten gute Bedingungen. 
Eine typische Vogelart der Gilde Halboffenland (HO) ist hier neben der Goldammer die 
Dorngrasmücke. 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben wird die überplante Ackerfläche (Abbildung 2) größtenteils verdichtet, 
versiegelt und bebaut und damit in ihrer Struktur so stark verändert, dass sie als Brutstätte 
für Offenlandarten nicht mehr nutzbar ist. Hierdurch können potenzielle Brutstätten 
verlorengehen und Individuen verletzt oder getötet werden.  
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Allgemeine erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen für Halboffen- und 
Offenlandarten: Baufeldvorbereitung werden außerhalb der Hauptbrutzeit von Vögeln (15. 
März bis 31. Juli) durchgeführt. 
Der Kiebitz ist eine höchst prioritäre Art innerhalb der niedersächsischen Strategie zum 
Arten- und Biotopschutz. Durch die Erweiterung des Firmengeländes des Erdenwerks auf 
der in Abbildung 2 dargestellten Fläche gibt es aber mit Blick auf die bestehende 
Vorbelastung in Form der Anlage und des Betriebs des bestehenden Erdenwerks für das 
Brutrevier des Kiebitz keine erhebliche Veränderung der Situation. Die Strauch-Baumhecke 
zwischen der Fläche des geplanten Bauvorhabens und der Ackerfläche, auf der das 
Kiebitzrevier erfasst wurde, bleibt bestehen. Zur Sicherung der ökologischen Funktionalität 
der vom Kiebitz als Fortpflanzungsstätte genutzten Fläche sind daher notwendigerweise 
keine Maßnahmen zu ergreifen.  
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung und optische 
Störreize zu erwarten. Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen sind wegen der 
Gewöhnung durch die bestehende Nähe zu gewerblicher Bebauung und Hofstellen 
unwahrscheinlich, können aber nicht ausgeschlossen werden. Unter Einhaltung der 
Vermeidungshinweise in Kapitel 8 ist eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen 
Population nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 

7.2 Fledermausarten 
Alle europäischen Fledermausarten sind nach Bundesnaturschutzgesetz und Bundesarten-
schutzverordnung in der höchsten Schutzkategorie als „streng geschützte Arten“ eingestuft. 
Im Interesse eines effektiven Artenschutzes ist es gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 verboten, wild le-
bende Tiere der streng geschützten Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. Der Schutzstatus der einzelnen Arten 
ist der Tabelle 5 zu entnehmen. 
Die Anzahl von Fledermauskontakten und -arten war im Vergleich mit anderen Untersu-
chungsgebieten in 2019 gering. Der Übergang von Bebauung zu offenen insektenreichen 
Ackerflächen mit Leitlinienstruktur in Form von Hecken und Gehölzen bietet ein attraktives 
Jagdrevier für alle der erfassten Arten. Die meisten erfassten Kontakte waren Fledermäuse, 
die auf der Jagd entlang von Gehölzen flogen. Daneben gab es Balzaktivität ab August von 
Zwergfledermäusen, die bei dieser Art quartierunabhängig auch im Flug stattfindet. Das Ar-
tenspektrum ist reduziert aber typisch für das Tiefland West. Die Arten sind im ländlichen 
Kulturraum weit verbreitet und flächendeckend anzutreffen. Während der Ausflugkontrollen 
wurden keine Hinweise auf Quartierstandorte innerhalb des UG festgestellt.  
 
Die Gruppe der an Gebäude als Quartier gebundenen Fledermäuse: Breitflügelfleder-
maus (Eptesicus serotinus, Kürzel: Eser) und Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus, Kür-
zel: Ppip) 
Breitflügelfledermaus - Bestandssituation: mäßig häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): 
gleichbleibend. Die bevorzugten Jagdgebiete dieser Fledermausart werden durch struktur-
gebende Elemente im halboffenen Land wie Waldkanten, Alleebäume, Wallhecken vor Grün- 
oder Ackerland bevorzugt in der Nähe von Gewässern gebildet. Quartiere werden meist in 
Spaltenverstecken auf Dachböden oder hinter Holzverkleidungen von Hausgiebeln gesucht. 
Mit bis zu 16 km2 ist das Jagdrevier dieser Art relativ groß. 
Zwergfledermaus - Bestandssituation: sehr häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): gleich-
bleibend. Die bevorzugten Jagdgebiete dieser kulturfolgenden Fledermausart werden eben-
falls durch strukturgebende Elemente im halboffenen Land wie Waldkanten, aufgelichtete 
Mischwaldbestände in der Nähe von Grün- oder Ackerland bevorzugt in der Nähe von Ge-
wässern gebildet. Parks oder Gärten in Siedlungen sind für diese Arten ebenfalls attraktive 
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Jagdreviere und bieten Gelegenheit, in Spaltenverstecken von Verkleidungen oder 
Holzdachstühlen Quartierraum zu finden.  
 
Das Fällen von Bäumen und roden von Sträuchern bedeutet den Verlust von Strukturen, die 
für diese Arten die “Leitlinien" zur Orientierung zwischen Quartieren und Jagdhabitat darstel-
len. Die Versiegelung von Acker oder Grünland und das Roden von Strauchhecken bedeutet 
Verlust von attraktiven Jagdrevieren, in deren Nähe ein hohes Insektenaufkommen ist. 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben werden mögliche Jagdhabitate sowie deren Funktion als Leitlinie zwi-
schen Quartieren und Jagdhabitaten in kleinem Umfang verschwinden. Die Arten sind in 
einem Raum wie diesem durch Siedlungen, Heckenstrukturen und Sträucher unterbroche-
nen Grünland- und Ackerflächen häufig anzutreffen. Da alle hier betrachteten Arten überwie-
gend auf Gebäude als Quartierstätten angewiesen sind, geht vom Vorhaben keine Gefahr 
der Zerstörung von Winter-, Sommer- oder Wochenstubenquartieren aus. Es konnten keine 
Hinweise auf Quartiere der hier betrachteten Artengruppe nachgewiesen werden. Die ökolo-
gische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Nahrungsstätten bleibt lokal und im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt. 
Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: keine 
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Von einer Störung durch baubedingte Beeinträchtigungen wie Lärm und visuelle Effekte wie 
Lichtemissionen kann in einem geringen Maße ausgegangen werden. Von einer Störungs-
wirkung auf angrenzende Flächen ist nicht auszugehen. Eine signifikante Beeinträchtigung 
der lokalen Population daher nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 
Die Gruppe der an Bäume als Quartier gebundenen Fledermäuse: Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula, Kürzel: Nnoc) und Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii, Kürzel: Pnat) 
Großer Abendsegler - Bestandssituation: mäßig häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): 
gleichbleibend. Der Große Abendsegler hat von allen im UG vorkommenden Arten den größ-
ten Aktionsradius. Jagdreviere können bis zu 15 km von den Wochenstuben oder Sommer-
quartieren entfernt sein. Es dienen alte, große Bäume als Quartier und Balzstätte. Dabei sind 
vor allem bei allen baumhöhlenbewohnenden Arten die Tagesquartiere keine konstante 
Größe, sondern werden in gewissen Abständen gewechselt. Die Beziehung zwischen Ta-
gesquartier und Jagdhabitat kann also dynamisch sein und sich im Jahresverlauf ändern. 
Großer Abendsegler ziehen im Herbst in Überwinterungsquartiere, die räumlich über mehre-
re hundert bis über tausend Kilometer von den Sommerquartieren entfernt liegen. Da diese 
Art auch ihre Sommerquartiere nur in ausreichend großen Baumhöhlen älterer Bäume be-
zieht, sind Quartierstandorte auf Alt- Uraltbäume beschränkt. Solcherart Habitatbäume sind 
im UG vorhanden, allerdings ließen sich keine geeigneten Höhlen entdecken. Der Baumbe-
stand im UG ist überwiegend vital und weist keine Astausfaulungen oder Spechthöhlen von 
größeren Spechten, wie dem Schwarzspecht auf, die für den Großen Abendsegler als Quar-
tier eine geeignete Größe aufweisen. 
 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Das Fällen von Bäumen in einem von diesen Arten genutzten Revier kann dieses in seiner 
Qualität so verändern, dass die Funktion als Lebensstätte nicht mehr aufrechterhalten wer-
den kann. Im drastischsten Fall werden bestehende Wochenstuben von Mutter- und Jungtie-
ren zerstört. Bei ausreichendem Baumalter muss daher vor dem Beginn von Baumfällarbei-
ten sichergestellt werden, dass sich dort keine Fledermausquartiere befinden, um einen Ver-
botstatbestand zu vermeiden. Im Fall der überplanten Fläche ist das Alter der vorhandenen 
Bäume und Sträucher überwiegend hoch genug, um Astlöcher und Höhlen aufzuweisen, die 
dem Großen Abendsegler und den kleineren Arten Quartiergelegenheit bieten können. Ein-
zelne Bäume haben hohes Potenzial, Quartiergelegenheit zu bieten (s. Abbildung 9) 
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Durch das Vorhaben werden anteilig Jagdhabitat über und an Sträuchern sowie deren Funk-
tion als Leitlinie zwischen Quartieren und Jagdhabitaten verschwinden. Der Große Abend-
segler jagt in Luftschichten, die wenig von Strukturveränderungen in Bodennähe beeinflusst 
sind. Die Arten sind in einem ländlichen Siedlungsraum wie diesem häufig anzutreffen. Die 
ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Nahrungsstätten bleibt im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Baumfällarbeiten an größeren und/oder alten 
Bäumen sollen während der Wochenstubenzeit grundsätzlich ausgeschlossen werden und 
müssen in der Zeit von Oktober bis März erfolgen. Alternativ können potenzielle Fleder-
mausquartiere mindestens vier Wochen vor Beginn der Fällarbeiten und vor Beginn der 
Überwinterungszeit mittels Steigmöglichkeiten und Endoskopkamera durch sachverständige 
Betrachtung auf Quartiere untersucht und gegebenenfalls verschlossen werden. Bei Befund 
sind Fällarbeiten auszusetzen, und nach Rücksprache mit der zuständigen Naturschutzbe-
hörde ist ggf. die Erteilung einer Befreiung von artenschutzrechtlichen Verboten zu beantra-
gen.  
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Von einer Störung durch bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen wie Lärm und visuel-
le Effekte kann in einem geringen Maße ausgegangen werden. Von einer Störungswirkung 
auf angrenzende Flächen ist aufgrund der Vorbelastung nicht auszugehen. Eine signifikante 
Beeinträchtigung der lokalen Population daher nicht zu befürchten.  
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 

8 Fazit und Empfehlungen 
Unter Betrachtung der Situation in 2019 ist die geplante Erweiterung des Erdenwerkes am 
Papenburger Grenzweg ein geringer Eingriff in das bestehende Ökosystem der ansässigen 
europäischen Vogel-, und Fledermausarten.  
 
Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist das Vorhaben unter Beachtung der in den jeweiligen 
Artengilden beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen für Vögel wie Fledermäuse in weiten 
Teilen nicht als bedenklich einzustufen.  
Der Kiebitz ist eine höchst prioritäre Art innerhalb der niedersächsischen Strategie zum 
Arten- und Biotopschutz. Durch die Erweiterung des Firmengeländes des Erdenwerks auf 
der in Abbildung 2 dargestellten Fläche gibt es aber mit Blick auf die bestehende 
Vorbelastung in Form der Anlage und des Betriebs des bestehenden Erdenwerks für das 
Brutrevier des Kiebitz keine erhebliche Veränderung der Situation. Die Eichenwallhecke 
zwischen der Fläche des geplanten Bauvorhabens und der Ackerfläche, auf der das 
Kiebitzrevier erfasst wurde, bleibt bestehen. Zur Sicherung der ökologischen Funktionalität 
der vom Kiebitz als Fortpflanzungsstätte genutzten Fläche sind daher notwendigerweise 
keine Maßnahmen zu ergreifen.  
 
Es kann davon ausgegangen werden, dass für die im UG angetroffenen europäischen Vo-
gelarten wegen ihrer Anpassungsfähigkeit besonders bei den meist landesweit günstigen 
Erhaltungszuständen der sog. „Allerweltsarten“ bei Eingriffen nicht mit populationsrelevanten 
Beeinträchtigungen zu rechnen ist und somit nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 
und 3 BNatSchG verstoßen wird. Das allgemein für alle Vogelarten gültige Tötungsverbot 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann durch die folgenden Vermeidungsmaßnahmen 
eingehalten werden. Im Folgenden sind das: Einhaltung der Fristen gemäß §39 Abs. 5 
BNatSchG (Stand 01.März 2010) für notwendige Fällungs- und Rodungsarbeiten (Verbot 
vom 1. März bis 30. September), die Entfernung von Vegetation auf dem durch die Maß-
nahmen beanspruchten Gelände vor Beginn der Brutzeit (Februar bis Anfang August). 
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10 Anhang 

 
Abbildung 3: Bestand Brutreviere der Vogelarten in 2019 im Plangebiet des BBP Nr. 19 (schwarzer Rahmen 

im Zentrum) und dem 100m Umkreis (roter Radius, UG). Artkürzel s. Tab. 2. Rot: Brutnachweis, 
Gelb: Brutverdacht, Grün: Brutzeitfeststellung bzw. Gastvogel. Quelle Satellitenbild: Verändert 
nach LGLN Geobasisdaten © 2020 
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Abbildung 4: Fledermauskontakte 2019 im Plangebiet des BBP Nr. 19 (schwarzer Rahmen im Zentrum) und dem 

100m Umkreis (roter Radius, UG) 

 Legende: Erfassungstermine nach Farben markiert. Quelle Satellitenbild: Verändert nach LGLN Ge-
obasisdaten © 2019 
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Abbildung 5:  Blick auf die Planfläche im späten Frühjahr (Maisacker) 

 
Abbildung 6: Blick auf die Planfläche, im Hintergrund das bestehende Fabrikationsgebäude 
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Abbildung 7 Strauch-Baumhecke zwischen den Ackerschlägen: Eichen und Wildsträucher 

 
Abbildung 8: Dieselbe Strauch-Baumhecke aus Abbildung 7 im zeitigen Frühjahr 
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Abbildung 9: Detail: Alteiche in der vorhandenen Hecke  

 

 


